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Vereinbarung zwischen 

der Stadt Grenchen und den SWG 

über die 

Konzessionsabgaben der SWG an die Stadt Grenchen  

——————— 

Gestützt auf § 13 des Konzessionsvertrags zwischen der Stadt Grenchen und den SWG 

(Version vom 4. Dezember 2024) sowie auf den Beschluss Gemeinderats Nr. XX vom 

dd.mm 2025 und den Beschluss des Verwaltungsrats der SWG Nr. XX vom dd.mm 2025 

und vereinbaren die Parteien Folgendes: 

1. Die SWG entrichten der Stadt Grenchen folgende Konzessionsabgaben: 

a) Elektr. Energie: 0.9 Rappen pro auf dem Stadtgebiet durchgeleitete 

Kilowattstunde Strom  

b) Gas: 0.11 Rappen pro Kilowattstunde des auf dem Stadtgebiet durchgeleiteten 

Gases 

c) Fernwärme: 0.15 Rp pro Kilowattstunde für die auf dem Stadtgebiet 

durchgeleitete Wärme 

d) Öffentliche Beleuchtung: 0.22 Rappen pro auf dem Stadtgebiet durchgeleitete 

Kilowattstunde Strom  

2. Diese Vereinbarung gilt ab 1. Januar 2025. Sie verlängert sich automatisch um ein 

weiteres Jahr, sofern sie von keiner Partei sechs Monate im Voraus gekündigt wird. 

3. Die Erhöhung der Abgabe für die öffentliche Beleuchtung erfolgt per 1. Januar 2026.  

Grenchen, xx. März 2025 
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